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Die Bayerische Patentallianz - Aufgabe 

Vermittler zwischen Wissenschaft und Industrie 
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Nur eine Idee ist nicht 
genug ohne Umsetzung zu 
einem marktreifen Produkt 

bzw. effizienten Prozess 

Tiefgreifendes Wissen über den 
Markt und die Bedürfnisse der 
Kunden ist nicht genug ohne 

innovative Ideen 

Synergie führt zu einer Steigerung des Innovationspotentials  

Hochschulen & Universitäten 

 Grundlagenforschung 

 Publikationen 

 Ideen/Innovationen 

 

 

 

 

Industrie 

 Kundennutzen 

 Umsatzpotential 

 Profitabilität 
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Die Bayerische Patentallianz - Mission 
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Unterstützung der Universitäten und 

Hochschulen in der Sicherung Ihrer 

Erfindungen und Innovationen und der 

erfolgreichen Kommerzialisierung durch die 

Auslizensierung an Industriepartner oder die 

Gründung von Spin-Offs mit dem Ziel die 

innovativen Ideen aus den Universitäten und 

Hochschulen der Wirtschaft zugänglich zu 

machen.  

Erfindungs-
bewertung 

Patentierung 

Verwertung 

1.  

2.  

3.  



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 

Personelle Ausstattung und Expertise 

Interdisziplinäres Team Fachliche Expertise 

 Biotechnologie, Chemie, 
Pharmazie, Medizinprodukte 

 

 Materialwissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften, 
Herstellungsprozesse 

 

 Physik, Nanotechnologie, 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie 
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Naturwissen-
schaftler 

Ingenieure 

Betriebs-
wirte 

23  
Mitarbeiter/ 

Innen 

Patentanwälte 

Juristen 

Mehrjährige Erfahrung  
in der Industrie 
 Business Development 
 Consulting 
 Patent- und Marktrecherche 
 Patentrecht, Produktentwicklung, 

Vertragsrecht 
 Marketing und Vertrieb 
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Partner 
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17 Hochschulen 
IP Asset Management 

9 Universitäten 
IP Asset Management 

 
Industrie / freie Erfinder 

Beratung 

Leibniz-Forschungsinstitut für 
molekulare Pharmakologie 

IP Asset Management 
 

4 Universitätskliniken 
IP Asset Management 
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ArbnErfG - Definitionen  
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§1: Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen 
 Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im 
 öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten. 

 

 

 

§2: Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die patent- 
 oder gebrauchsmusterfähig sind. 

 

 
§4 (2): Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des 
 Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder 

 aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen 
Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder 

 maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der 
öffentlichen Verwaltung beruhen 
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ArbnErfG - Inanspruchnahme / Freigabe 

22. November 2018 | Bayerische Patentallianz | www.baypat.de | 10  

§6 (1): Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber 
 dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. 

§6 (2): Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die 
 Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der 
 ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem Arbeitnehmer durch 
 Erklärung in Textform freigibt. 

 

 

 

§7 (1): Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der 
 Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. 

 

 
§8: Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in 
 Textform freigibt. Über eine frei gewordene Diensterfindung kann der 
 Arbeitnehmer (…) verfügen. 
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ArbnErfG - Schutzrechtsanmeldung 
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§13 (1): Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete 
 Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. 
 Eine patentfähige Diensterfindung hat er zur Erteilung eines Patents 
 anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit 
 der Erfindung der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die 
 Anmeldung hat unverzüglich zu geschehen. 

§13 (2): Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anmeldung entfällt, 

 wenn die Diensterfindung frei geworden ist, 

 wenn der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zustimmt, oder 

 wenn die Voraussetzungen des §17 (Betriebsgeheimnisse) vorliegen 
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ArbnErfG - Hochschulerfindungen 
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§42: Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende 
 besonderen Bestimmungen  

 Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner 
Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem 
Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. 

 Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die 
Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die 
Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine 
Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem 
Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden. 

 Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung 
ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im 
Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 

 Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der 
Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten 
Einnahmen. 
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Erfindungsmeldungen 
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Schriftliche Meldung der Erfindung durch den oder die Erfinder 

► mindestens 2 Monate vor (geplanter) Veröffentlichung  

Beschreibung der  

• technischen Aufgabe 

• ihre Lösung und das  

• Zustandekommen Erfindung 

Aufzeichnungen zum Verständnis der Erfindung 

Kenntnisse zum Stand der Technik (bekannte Literaturstellen) 
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Gewerbliche Schutzrechte 
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Nichttechnische 
Schutzrechte 

Marke 

Laufzeit: unbegrenzt 

Design 

Laufzeit: max. 25 Jahre 

Technische 
Schutzrechte 

Patent 

Laufzeit: max. 20 Jahre 

Gebrauchsmuster 

Laufzeit: max. 10 Jahre 

Besondere 
Schutzrechte 

Halbleiterschutz 

Laufzeit: max. 10 Jahre 

Sortenschutz 

Laufzeit: max. 25 Jahre 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD8_eNn7HWAhXE1RoKHVjwAsEQjRwIBw&url=http://viralmarketingnews.com/de/the-a-to-z-guide-on-creating-a-memorable-brand-like-mcdonalds/&psig=AFQjCNH-ABea1B-j9jAG-NnwglFFppQpBQ&ust=1505910282434455
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Gewerbliche Schutzrechte 
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Technische Schutzrechte 

Gebrauchsmuster Patent 

• Laufzeit: 10 Jahre 

• 6 Monate Neuheitsschonfrist 

• Schnelles 
Eintragungsverfahren 

• Keine inhaltliche Prüfung, nur 
formale Prüfung 

• Keine Verfahren 

• Laufzeit: 20 Jahre 

• Inhaltliche Prüfung 

Das Patent/Gebrauchsmuster  wird für technische Erfindungen erteilt 

und ist ein zeitlich und territorial begrenztes Monopol. 
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Patentierbarkeit 

Schutzvoraussetzungen 

Neuheit Erfinderische Tätigkeit Gewerbliche Anwendbarkeit 

 
Die Erfindung muss auf einem 
gewerblichen Gebiet benutzbar 
sein 

 
Die Erfindung darf vor 
dem für den Zeitrang 
maßgeblichen Tag nicht 
öffentlich geworden 
sein  
 

 
Die Erfindung darf für 
einen Fachmann 
angesichts des Standes der 
Technik nicht naheliegend 
sein 
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Patentierbarkeit 
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Entdeckung Erfindung 
Auffindung dessen, was schon 

vorhanden, aber noch nicht bekannt war 
Schaffung  von etwas Neuem 

Anwendung der neuen Erkenntnisse 

Erfindung = praktische Anwendung einer Entdeckung  

Röntgenstrahlen Anwendung der Röntgenstrahlung 

Molekularer Signalweg  
bei einer Erkrankung  

Identifizierung von Regulatoren,  
die bei der Behandlung nützlich sind 
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Patentierbarkeit - Ausnahmen 

Von der Patentierbarkeit ausgenommen sind 

 Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten verstoßen würde 

 Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren 
zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren 

 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des 
menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am 
menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden 
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Neuheit 

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört 
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Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung 
der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch 
Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist 
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Neuheit 

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört 
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Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung 
der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch 
Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist 

 

 

 

 

 
1964 1949 
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Erfinderische Tätigkeit - Aufgabe-Lösungs-Ansatz 
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Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz: 

 

 

 

 

 

1. Schritt:  Ermitteln des nächstkommenden Stands der Technik 

 

 

 

 

 

2. Schritt:  Ermitteln des Unterschiedsmerkmals der Erfindung zum 
 nächstkommenden Stand der Technik 

 

 

 

 

 

3. Schritt:  Ermitteln des technischen Effekts des Unterschiedsmerkmals 

 

 

 

 

 

4. Schritt:  Ermitteln der objektiven technischen Aufgabe 

 

 

 

 

 

5. Schritt:  Findet sich im Stand der Technik ein Hinweis, der den Fachmann zum 
 Zeitpunkt der Erfindung veranlasst hätte, den nächstkommenden 
 Stand der Technik zur Lösung der objektiven Aufgabe derart zu 
 modifizieren, dass er zum beanspruchten Gegenstand gelangt         
 (sog. Could-Would-Approach)? 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

Erfindung:  Ein Flugzeug, umfassend: 

 eine Mehrzahl von in Reihen angeordneten Sitzen, und 

 ein Fußbodensystem, das hilft, einen Ausgang des Flugzeugs zu 
finden,  

 dadurch gekennzeichnet, dass das Fußbodensystem passive, taktil-
visuelle Mittel zum Erkennen der Richtung zu dem Ausgang durch 
Berühren und visuelle Betrachtung umfasst 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

Stand der Technik:  D1 - Feuerwehrschlauch 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

Stand der Technik:  D2 - Orientierungstape für Wände 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

Stand der Technik:  D3 - Fußbodenkonstruktion mit sichtbaren Führungsmitteln 

 

 

 

 

 

22. November 2018 | Bayerische Patentallianz | www.baypat.de | 28  



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 

Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

1. Schritt:  Ermitteln des nächstkommenden Stands der Technik 
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Erfindung D3 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

2. Schritt:  Ermitteln des Unterschiedsmerkmals der Erfindung zum 
 nächstkommenden Stand der Technik 
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   „Taktile Anzeige“ 

 

 

 

 

3. Schritt:  Ermitteln des technischen Effekts des Unterschiedsmerkmals 

 

 

 

 

 

   „Führung auch bei eingeschränkter Sicht“ 

 

 

 

 

4. Schritt:  Ermitteln der objektiven technischen Aufgabe 

 

 

 

 

 

   „Das Fußbodensystem aus D3 so modifizieren, dass es auch bei 
 eingeschränkter Sicht eine Führung zum Ausgang gestattet“ 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel  

5. Schritt:  Findet sich im Stand der Technik ein Hinweis, der den Fachmann zum 
 Zeitpunkt der Erfindung veranlasst hätte, den nächstkommenden 
 Stand der Technik zur Lösung der objektiven Aufgabe derart zu 
 modifizieren, dass er zum beanspruchten Gegenstand gelangt? 
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   Mögliche Kombinationen von Druckschriften: 

 

 

 

 

 

   D3 + D1  

 

 

 

 + 
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Erfinderische Tätigkeit - Beispiel 

5. Schritt:  Findet sich im Stand der Technik ein Hinweis, der den Fachmann zum 
 Zeitpunkt der Erfindung veranlasst hätte, den nächstkommenden 
 Stand der Technik zur Lösung der objektiven Aufgabe derart zu 
 modifizieren, dass er zum beanspruchten Gegenstand gelangt? 
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   Mögliche Kombinationen von Druckschriften: 

 

 

 

 

 

   D3 + D2  

 

 

 

 + 
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Titelseite 
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… enthält die wichtigsten Informationen über 
das Dokument   
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Beschreibung 
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… enthält alle Merkmale, die durch die 
Ansprüche geschützt werden sollen 

… offenbart die Erfindung vollständig, so dass 
ein Fachmann diese ohne Weiteres ausführen 
kann  
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Ansprüche 
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… definieren den Schutzumfang und 
begründen damit das Verbietungsrecht 

… bilden die Rechtsgrundlage für rechtliche 
Auseinandersetzungen 
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Figuren 

22. November 2018 | Bayerische Patentallianz | www.baypat.de | 37  

… erläutern die Erfindung und vorteilhafte 
Ausführungsformen  
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Deutsche Patentanmeldung 
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Ablauf Anmeldetag 
 

Prüfungsantrag 
(letzter Termin) 

Stand der 
Technik 12 Monate 

18 Monate 

Offenlegung 

7 Jahre 

Erteilung 

Prioritätsjahr 

20 Jahre 

Recherchen-
bericht/Prüfungs-

bescheid 
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Europäische Patentanmeldung 
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Europäische Patentanmeldung 
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Ablauf Anmeldetag 
 

Prüfungsantrag 
(letzter Termin) 

Stand der 
Technik 12 Monate 

18 Monate 

Offenlegung 

6 Monate  nach  Veröffentlichung EESR 

Erteilung 

Prioritätsjahr 

20 Jahre 

EESR 

6 Monate 

Validierung 

3 Monate 

Nationale 
Schutzrechte                       

(z.B. DE, FR, GB, …) 

Einheitspatent 
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Europäische Patentanmeldung 
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Ablauf Anmeldetag 
 

Prüfungsantrag 
(letzter Termin) 

Stand der 
Technik 12 Monate 

18 Monate 

Offenlegung 

6 Monate  nach  Veröffentlichung EESR 

Erteilung 

Prioritätsjahr 

20 Jahre 

EESR 

6 Monate 

Validierung 

3 Monate 

Nationale 
Schutzrechte                       

(z.B. DE, FR, GB, …) 

Einheitspatent 

Bislang … 

 Bündelpatent: einheitliches Erteilungsverfahren 
aber Validierung in allen gewünschten EPÜ-
Vertragsstaaten erforderlich 

 Nichtigkeits-/Verletzungsklagen sind vor 
nationalen Gerichten einzureichen 

 Unterschiedliche Auslegungspraxis und 
Geschwindigkeit der nationalen Gerichte 

GB, NL: 6-12 Monate 

DE: 6-24 Monate 

FR: 2-3 Jahre 

IT: > 3 Jahre 
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Internationale Patentanmeldung (PCT) 
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152 PCT-Mitgliedsstaaten (1. April 2018)   
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Internationale Patentanmeldung (PCT) 
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Anmeldetag 
DE-/EP- 

Anmeldung 

Stand der 
Technik 

Prioritätsjahr 

Offenlegung 

Anmeldetag 
PCT-Anmeldung 

30/31 Monate 

12 Monate 

Nationalisierung/ 
Regionalisierung                     

(z.B. US/EP) 
Erteilung 
US-Patent 

Erteilung 
EP-Patent 

20 Jahre 

Ablauf 

DE, FR, GB, … 

Einheitspatent 
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• Ermittlung des Stands der Technik 

• Vermeidung von Doppelentwicklungen 

• Keine Verletzung von Schutzrechten Dritter 

• Beobachtung von Wettbewerbern 

• Monitoring von kritischen Schutzrechten Dritter 

• Anregungen für neue Lösungsideen holen 

• Potentielle Lizenznehmer finden 

• Kreative Köpfe identifizieren 
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Patentstrategie 

Patentrecherchen – Wozu? 
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Offensive Patentstrategie 

In Technologiebereichen mit einem überdurchschnittlich  

hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand  

(z.B. langwierige Zulassungsverfahren) 

• Rechtzeitige Absicherung eigener Innovationen durch technische Schutzrechte 
(Patente, Gebrauchsmuster) 

• Absicherung von Umgehungslösungen um Konkurrenzposition von 
Wettbewerbern zu verhindern (Sperrpatente) 

• kontinuierliche Beobachtung des Marktes und der Wettbewerber 

• Analyse von Wettbewerbsprodukten hinsichtlich möglicher Verletzungen 
eigener Schutzrechte 

• Konsequente Durchsetzung der eigenen Schutzrechte mit gerichtlichen 
Maßnahmen (Patentverletzungsklage) oder außergerichtlichen Maßnahmen 
(Verwarnung, Unterlassungserklärung, ggf. auf bestimmte Märkte, Produkte 
oder Mengen, beschränkte Lizenzierung der eigenen Schutzrechte an Dritte) 

 

Patentstrategie 
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Defensive Patentstrategie 

Ziel ist die Sicherung der eigenen Handlungsfreiheit (FTO) und  
Minimierung der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung  
von Schutzrechten Dritter 

• Identifizierung und Analyse von relevanten Schutzrechten Dritter          
(Recherche nach Stichworten, Wettbewerbern, technischen Gebieten) 

• Regelmäßige Wiederholung der Recherche in Patentdatenbanken 

• Prüfung des Rechtsbestand der betreffenden Schutzrechte 

• Ergreifung von Maßnahmen, um die eigene Handlungsfreiheit zu sichern 
(Einspruch, Nichtigkeitsklage) 

• Änderung des Entwicklungskonzept so, dass dieses nicht mehr in den 
Schutzbereich des betreffenden Schutzrechts eingreift (Umgehungslösung) 

• Lizenzen (Kreuzlizenzen) an einem relevanten Schutzrecht 

• Schutzrechtsanmeldungen zu geplantem Produkt oder Verfahren zur 
Generierung von SDT nach deren Veröffentlichung 

Patentstrategie 
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Kurioses zum Schluss 
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Zum Schutze bayerischen Kulturguts … 
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Kurioses zum Schluss 
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Der Sommer kann kommen … 
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Kurioses zum Schluss 
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Gassigehen … 

 

 

 



CLICK TO EDIT MASTER TITLE STYLE 

Kurioses zum Schluss 
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Gassigehen mit „Warmduschern“ … 
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Kurioses zum Schluss 
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Gassigehen - bitte so nicht … 
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Kurioses zum Schluss 
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Stubenreiner Vogel … 
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Kurioses zum Schluss 
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Ohne Worte … 
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Fehleinschätzungen technischer Erfindungen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Andrea Kotz 

+49 89 5480177-14 
akotz@baypat.de 

 

Bayerische Patentallianz GmbH 
Destouchesstraße 68 
80796 München 

www.baypat.de 
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